
 

 Eingang: Dienstgebäude: Bus / Straßenbahn: Sprechzeiten:  
 Rembertiring 8-12 Rembertiring 8-12 Haltestelle montags bis freitags    
 28195 Bremen 28195 Bremen Hauptbahnhof von 9:00 - 14:00 Uhr  

 

Die Senatorin für Kinder und Bildung   Freie 
Hansestadt 
Bremen 

Die Senatorin für Kinder und Bildung · Rembertiring 8-12 · 28195 Bremen 

 
An die Schulen des Sekundarbereichs I und 
berufsbildenden Schulen im Land  
Bremen 
 
 
Nachrichtlich: 
Magistrat der Stadt Bremerhaven  
- Schulamt -  

 Auskunft erteilt 
Christopher Ehrler 

Zimmer R.329 

Tel. +49 421 361 89595 
Fax +49 496 89595 

E-Mail: christopher.ehrler@bil-
dung.bremen.de 

Datum und Zeichen 
Ihres Schreibens 
 

Mein Zeichen 
200/105-03-1019/2021-
107743/2024-503708/2024 

Bremen, 28.01.2025 Mitteilung Nr. 28/2025 
 

 Schullaufbahnakten und Probezeit in dem Bildungsgang Werkschule 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

um einen nahtlosen Übergang und eine optimale Förderung von Schülerinnen und Schülern zu ge-
währleisten, die an eine Werkschule wechseln, ist eine vollständige Übermittlung der Schülerakten 
unerlässlich. 

Die Übermittlung ist rechtlich zulässig, da sie zur individuellen Förderung und einem effizienten 
Übergang erforderlich ist und der Erfüllung des Bildungsauftrags dient (vgl. BremSchulDSG). 

Die Schülerakte ist zum Schuljahresbeginn dem jeweiligen Werkschulstandort zu übermitteln, ein-
schließlich: 

• Zeugnisse 
• Förderberichte 
• Ergebnisse von Tests 
• Informationen zu sozialer und emotionaler Entwicklung etc. 

Durch die Übermittlung kann die Werkschule die Förderung besser an die individuellen Stärken 
und Schwächen des Schülers anpassen. Außerdem spart eine vollständige Übermittlung Zeit und 
ermöglicht einen schnelleren Start in die neue Schulform. 

Bei der Übermittlung sind die geltenden Datenschutzbestimmungen gemäß BremSchulDSG zu be-
achten. Die Daten dürfen ausschließlich für schulische Zwecke verwendet werden. 

Bitte beachten Sie außerdem, dass gemäß § 8 der Verordnung über die Werkschule zukünftig 
keine Verlängerung der Probezeit, die als Orientierungszeit zu verstehen ist, möglich ist. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
gez. Christopher Ehrler 


